
Amtliche Bekanntmachung 
der Stadt Reinbek 

  
 

Aufstellungsbeschluss zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 54  
“Nördlich Möllner Landstraße“ der Stadt Reinbek 

sowie Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) über die Aufhebung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Reinbek hat in ihrer Sitzung am 26.05.2011 be-
schlossen, den Bebauungsplan Nr. 54 inklusive seiner fünf Änderungen der Stadt Reinbek 
für das Gebiet, das wie folgt begrenzt ist: 
 

im Norden:  begrenzt vom Grenzweg;  
im Osten:  begrenzt von den östlichen Grundstücksgrenzen der Flurstücke 32/113, 32/212, 

32/211, 32/216, 32/281 der Flur 1 Gemarkung Schönningstedt;  
im Süden: begrenzt von der Möllner Landstraße;  
im Westen:  begrenzt vom Heideweg, von den nördlichen Grenzen der Flurstücke 33/101, 

33/99, 33/97 und 33/244 der Flur 1 Gemarkung Schönningstedt sowie begrenzt 
von den Flurstücken 33/260, 33/203, 33/238, 33/204, 33/249 und 33/250 der Flur 
1 Gemarkung Schönningstedt;  

 

aufzuheben. Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.  
 

Unterrichtung der Öffentlichkeit  
Gleichzeitig wird der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, sich frühzeitig über die allgemeinen 
Ziele und Zwecke der Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen der Aufhebung des 
Bebauungsplanes Nr. 54 „Nördlich Möllner Landstraße“ zu informieren. Hierfür werden die 
Planunterlagen im Zeitraum vom 14.11.2011 - 14.12.2011 während der Öffnungszeiten im Erd-
geschossflur des Reinbeker Rathauses (Hamburger Straße 5-7 in 21465 Reinbek) ausgelegt. 
Stellungnahmen können schriftlich oder zur Niederschrift im Zimmer 34 (Stadtplanung) abge-
geben werden.  
 
Reinbek, den 31.10.2011 ( L. S. ) Stadt Reinbek 

Der Bürgermeister 
Bärendorf 


